
Herausgegeben von der Präsidentin der Georg-August-Universität Göttingen 
 
Redaktion:  Von-Siebold-Str. 2 Telefon: E-Mail:  

Abteilung Wissenschaftsrecht  37075 Göttingen +49 551/39-24496 am-redaktion@zvw.uni-goettingen.de 
und Trägerstiftung       Internet: 
       www.uni-goettingen.de/de/sh/6800.html 

 

 

  
 

 

 

Datum:  03.06.2016 Nr.:  33 

 

Inhaltsverzeichnis 

 Seite 

Philosophische Fakultät: 

Erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen für das  
Studienfach Französisch/Galloromanistik und für das Studienfach Spanisch/ 
Hispanistik (in allen Studiengängen ohne weiterführende Studiengänge)  870 

Erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über  
die Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Geschichte“  871 

Erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über  
die Zulassung für den internationalen konsekutiven Master-Studiengang mit 
Doppelabschluss „Interkulturelle Germanistik Deutschland - China“  877 

Erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die  
Zulassung für den Master-Studiengang „Interkulturelle Germanistik – Deutsch  
als Fremdsprache“         885 

Erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die  
Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Iranistik“   893 

Erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die  
Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Kulturanthropologie/ 
Europäische Ethnologie“        900 

Erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über  
die Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Kunstgeschichte“ 907 

Zweite Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über  
die Zulassung für den Master-Studiengang „Lateinische Philologie“  913 

Erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über  
die Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Linguistik“  915 

Zweite Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über  
die Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Mittelalter- und  
Renaissance-Studien“        921 

 

A
m

tl
ic

h
e

 M
it
te

ilu
n

g
e

n
 I
 

http://www.uni-goettingen.de/de/sh/6800.html


Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 03.06.2016/Nr. 33 870 

 

Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 17.02.2016 sowie nach 

Beschluss des Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 09.03.2016 hat der 

Stiftungsausschuss Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen 

Rechts am 26.05.2016 die erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen 

für das Studienfach Französisch/Galloromanistik und für das Studienfach Spanisch/ 

Hispanistik (in allen Studiengängen ohne weiterführende Studiengänge) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18.07.2013 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 30/2013, S. 938) genehmigt 

(§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. 

S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 384);  

§ 41 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz 3 NHG; § 62 Abs. 4 Satz 1, § 60 a 

Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 14 NHG).  

 

Artikel 1 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen für das Studienfach Französisch/ 

Galloromanistik und für das Studienfach Spanisch/Hispanistik (in allen Studiengängen ohne 

weiterführende Studiengänge) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.07.2013 

(Amtliche Mitteilungen I Nr. 30/2013, S. 938) wird wie folgt geändert: 

 

§ 1 (Anwendungsbereich) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Alle Studienbewerberinnen und Studienbewerber (Erstsemesterstudierende, Fachwechsler, 

Studienortwechsler) für die Studienfächer Französisch/Galloromanistik und Spanisch/ 

Hispanistik an der Georg-August-Universität Göttingen haben vor Beginn oder Fortführung 

des Studiums in einem grundständigen Studiengang die zur erfolgreichen Durchführung des 

Studiums notwendigen Kenntnisse der jeweiligen Sprache nachzuweisen.“ 

b. In Absatz 3 Buchstabe a) werden Buchstaben ac) wie folgt neu gefasst: 

„ac) ein UNIcert-Zertifikat wenigstens der Niveaustufe „I“,“ 

c. In Absatz 3 Buchstabe b) werden Buchstaben bc) wie folgt neu gefasst: 

„bc) ein UNIcert-Zertifikat wenigstens der Niveaustufe „I“,“ 

 

Artikel 2 

1Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2016/17. 
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Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 17.02.2016 sowie des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 09.03.2016 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 

25.05.2016 die erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die 

Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Geschichte“ in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24.04.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 14/2012 S. 633) genehmigt  

(§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. 

S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 384);  

§ 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 8 Satz 3 NHG und § 7 

Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 390); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1  

Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz  3, Abs. 8 Satz 3, Abs. 14 NHG und § 7  

Abs. 2 NHZG). 

 

Artikel 1 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

konsekutiven Master-Studiengang „Geschichte“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 

24.04.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 14/2012 S. 633) wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 (Anwendungsbereich) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität die Studienplätze nach dem Ergebnis eines 

hochschuleigenen Auswahlverfahrens. 2Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 

nicht statt.“ 

 

2. § 2 (Zugangsvoraussetzungen) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber die fachliche Eignung besitzt. 2Die fachliche Eignung besitzt, wer ein fachlich 

einschlägiges Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs 

Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit 

einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder 

an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, gemäß Absatz 3 im 

Studiengang Geschichte oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung abgeschlossen 

hat. 3Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten 
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bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen 

nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der 

Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Bewertung 

ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL http://anabin.kmk.org niedergelegt 

sind. 4Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem 

umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist vorläufig zugangsberechtigt, wer ein Studium zum 

Bewerbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte 

in einem gemäß Absatz 3 einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen 

Studiengang erworben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte 

Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises auch im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das 

Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich einschlägig 

ist, trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen Einschlägigkeit des 

Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in der Geschichte im Umfang von wenigstens 51 Anrechnungspunkten, 

darunter Leistungen in mindestens zwei von vier Epochen (Alte Geschichte, Mittelalter, 

Frühe Neuzeit, Neuzeit). 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon 

abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, 

innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden 

Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität 

(Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 An-

rechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der 

Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem 

Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines 
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Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal 

TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungs-

prüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 4Der Nachweis über ausreichende 

Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 

30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der 

Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; 

eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

(5) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis 

zum Ablauf des 15.05. zu erbringen.“ 

 

3. § 3 (Mündliche Zusatzprüfung) wird aufgehoben. 

 

4. § 4 (Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 2 wie folgt neu gefasst: 

„2Der Zulassungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den 

gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 01.06. (Ausschlussfrist) für 

ein Wintersemester und bis zum 01.12. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der 

Universität eingegangen sein; wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht 

durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden auch nach Fristablauf eingehende 

Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung nach § 2 Abs. 1 oder 2 

spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spätestens bis zum 

15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt.“ 

b. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des 

Online-Portals auf den Server der Universität zu laden sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des 

Bewerbers in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in 
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englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch 

nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die 

Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht 

beendet hat; 

e) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die 

Leistungen gemäß § 2 Abs. 3 überprüft werden können; 

f) eine Darstellung der Studienmotivation hinsichtlich des ausgewählten Studiengangs 

unter Bezugnahme auf den bisherigen Bildungsweg im Umfang von max. 2 Seiten; 

g) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu 

belegen beabsichtigt.“ 

 

5. In § 5 (Auswahlkommission für den Master-Studiengang) wird Absatz 3 wie folgt neu 

gefasst: 

„(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit; 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen; 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7; 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder 

Bewerber.“ 

 

6. § 6 (Auswahlverfahren) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,2  57 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3 54 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4 51 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5 48 Punkte, 
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größer 1,5 bis einschließlich 1,6 45 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7 42 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8 39 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9 36 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0 33 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1 30 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2 27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3 24 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4 21 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5 18 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 15 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7 12 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  9 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  6 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  3 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte; 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse  6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse 2 Punkte, 

 wenige Kenntnisse  0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der studienrelevanten Berufsausbildung, praktischen 

Fertigkeiten oder außerhochschulischen Leistungen werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Art und Umfang der Fertigkeiten sind 

sehr überzeugend  6 Punkte, 

überzeugend   4 Punkte, 

wenig überzeugend  2 Punkte, 

kaum überzeugend  0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem 

Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend  6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 
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wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend  0 Punkte. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert.“ 

b. Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis 

zum Ablauf des 15.05. zu erbringen.“ 

 

7. § 7 (Auswahlgespräch) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Das Auswahlgespräch soll zeigen, inwieweit die Bewerberin oder der Bewerber für den 

ausgewählten Studiengang geeignet ist.“ 

b. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die 

Bewerberin oder den Bewerber nach dem Grad der Eignung für den ausgewählten 

Studiengang auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe. b).“ 

c. Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4, des § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe b) sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.“ 

 

8. In § 8 (Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren) Absatz 2  

Satz 3 werden nach dem Wort „enthält“ die Wörter „im Falle zugangsberechtigter 

Bewerberinnen und Bewerber“ eingefügt. 

 

9. In § 9 (Zulassung für höhere Semester) Absatz 1 Buchstabe a werden Buchstaben aa. wie 

folgt neu gefasst: 

„aa. an einer anderen deutschen Hochschule oder an einer Hochschule eines 

anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

eingeschrieben sind oder waren,“ 
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Artikel 2 

1Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2016/2017. 

 

 

Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 17.02.2016 sowie des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 09.03.2016 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 

26.05.2016 die erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die 

Zulassung für den internationalen konsekutiven Master-Studiengang mit Doppelabschluss 

„Interkulturelle Germanistik Deutschland - China“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 

27.04.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 15/2012 S. 916) genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 384); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG 

in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 8 Satz 3 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 des 

Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 390); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1  

Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz  3, Abs. 8 Satz 3, Abs. 14 NHG und § 7  

Abs. 2 NHZG). 

 

Artikel 1 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

internationalen konsekutiven Master-Studiengang mit Doppelabschluss „Interkulturelle 

Germanistik Deutschland – China“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.04.2012 

(Amtliche Mittelungen I Nr. 15/2012 S. 916) wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 (Anwendungsbereich) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität die Studienplätze nach dem Ergebnis eines 

hochschuleigenen Auswahlverfahrens. 2Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 

nicht statt.“ 
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2. § 2 (Zugangsvoraussetzungen) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber die fachliche Eignung besitzt. 2Die fachliche Eignung besitzt, wer ein fachlich 

einschlägiges Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von sechs Semestern und einem 

Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen 

Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, 

die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, gemäß Absatz 3 im Studiengang 

Germanistik oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung abgeschlossen hat. 

3Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden 

worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 

unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer 

Bildungsnachweise, die unter der URL http://anabin.kmk.org niedergelegt sind. 4Die Noten 

der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurechnen.  

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist vorläufig zugangsberechtigt, wer ein Studium zum 

Bewerbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber bereits mindestens 150 Anrechnungs-

punkte in einem gemäß Absatz 3 einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem 

gleichwertigen Studiengang erworben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen 

ermittelte Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote oder der Note eines 

gleichwertigen Bildungsnachweises auch im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig 

davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich einschlägig 

ist, trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen Einschlägigkeit des 

Vorstudiums ist der Nachweis von Leistungen in den Teilgebieten der deutschen Sprach-, 

Literatur- und Kulturwissenschaft; der Literatur- und Kulturgeschichte, der Komparatistik, der 

Theorie, Methodik und Didaktik Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache, der 

angewandten Kulturwissenschaft, der Kulturanthropologie/Ethnologie, der Gender Studies 

oder der Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft, Methodik und Didaktik einer anderen 

Philologie im Umfang von insgesamt wenigstens 50 Anrechnungspunkten, darunter 

Leistungen in den Teilgebieten einer Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft oder der 

Translations- und Übersetzungswissenschaften im Umfang von insgesamt wenigstens 35 C. 

3Sofern sich weniger Personen bewerben, die sämtliche Zugangsvoraussetzungen nach 

Satz 2 erbringen, als Studienplätze zur Verfügung stehen, kann die Auswahlkommission die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach  

Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; 

in diesem Fall sind die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum 
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Nachweis der noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der 

Einschreibung bei der Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend 

bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden 

die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und ein darauf beruhender 

Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist 

ausgeschlossen, sofern der Umfang der Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht 

erbracht wurden, mehr als 15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder 

einen gleichwertigen Abschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen 

über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber 

wird geführt gemäß der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH). 

3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen 

und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der 

Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche Bewerberinnen oder 

Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache durch den 

erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-

Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an 

Studienkollegs nachgewiesen haben.  

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Englisch ist, müssen über 

ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügen. 2Ausreichende 

Englischkenntnisse sind durch Mindestleistungen in einem international anerkannten Test, 

dessen Absolvierung nicht länger als zwei Jahre vor dem Eingang des Antrags auf 

Zulassung zum Master-Studiengang zurückliegt, oder gleichwertige Leistungen 

nachzuweisen. 3Der Nachweis kann wie folgt erbracht werden: 

a) „Cambridge First Certificate English“ (FCE) mindestens mit der Note „B”; 

b) „Cambridge Certificate in Advanced English“ (CAE) mindestens mit der  

Note „C”; 

c) „International English Language Testing System“ (IELTS) mindestens Band 5; 

d) „Test of English as a Foreign Language, paper-based test “ (TOEFL PBT) mit 

mindestens 500 Punkten; 

e) „Test of English as a Foreign Language, computer-based test“ (TOEFL CBT) mit 

mindestens 173 Punkten; 

f) „Test of English as a Foreign Language, internet-based test“ (TOEFL iBT) mit 

mindestens 61 Punkten; 
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g) UNIcert mindestens Niveaustufe II; 

h) sonstiger Nachweis nach dem „Common European Framework” (CEF), mindestens 

Niveau B2; 

i) ein mindestens einjähriger Studien- oder Berufsaufenthalt in einem Land, in dem 

Englisch die Amtssprache ist. 

(6) 1Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache nicht Chinesisch ist, haben vor 

Beginn des Masterstudiums 80 Unterrichtsstunden Chinesisch nachzuweisen. 2Der 

Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung. 

(7) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen 

und Bewerber, die nach Absatz 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11. zu erbringen.“ 

 

3. § 3 (Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Der Zulassungsantrag für den Master-Studiengang muss mit den gemäß Absatz 2 

erforderlichen Bewerbungsunterlagen wenigstens in Textform bis zum 15.07. 

(Ausschlussfrist) für ein Wintersemester bei der Universität eingegangen sein.“ 

b. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des 

Bewerbers in Form beglaubigter deutscher oder englischer Übersetzungen, falls die 

Originale nicht in englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein 

Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten 

Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote 

einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild neueren 

Datums; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der englischen Sprache, falls die 

Muttersprache der Bewerberin oder des Bewerbers nicht Englisch ist; 

e) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse des Chinesischen; 
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f) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht 

beendet hat; 

g) eine schriftliche Darstellung, aus der sich die Motivation des Bewerbers/der 

Bewerberin für die Aufnahme dieses Studiengangs oder das Forschungsinteresse 

erkennen lässt, und die insbesondere das spezifische Interesse des Bewerbers/der 

Bewerberin für die interkulturelle deutsch-chinesische Ausrichtung des Studiengangs 

erläutert; 

h) gegebenenfalls Arbeitszeugnisse und Nachweise praktischer Tätigkeiten oder 

studienrelevanter außerhochschulischer Leistungen oder besonderer fachlicher 

Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs förderlich sind 

(z.B. Berufspraktika in Institutionen der Kulturvermittlung vorzugsweise mit Bezug zu 

Deutschland/China, Bachelorarbeit zu einem studienrelevanten Thema, interkulturelle 

Erfahrungen in deutsch-chinesischen Zusammenhängen).“ 

 

4. § 5 (Auswahlverfahren) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 5 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises, 

b) auf Grund besonderer studienrelevanter fachlicher oder praktischer Kenntnisse und 

Erfahrungen oder außerhochschulischer Leistungen, die für das erfolgreiche 

Absolvieren dieses Studiengangs förderlich sind, sowie der reflektierten Darlegung 

des besonderen Interesses der Bewerberin oder des Bewerbers an dem Studiengang 

und 

c) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber.  

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerberinnen oder Bewerbern eine 

Auswahl auf Grund der in Absätzen 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem 

Auswahlverfahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierfür wird eine Rangliste nach 

dem Ergebnis der Feststellung nach Absatz 4 Satz 2 Buchstaben a) und b) erstellt. 3Sofern 

Ranggleichheit besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten 

Rangfolge zur Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 
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a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt 

gutgeschrieben: 

Note Punkte Note Punkte 

1,0 bis einschließlich 1,1 51 größer 2,4 bis einschließlich 2,5 23 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2 49 größer 2,5 bis einschließlich 2,6 21 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3 47 größer 2,6 bis einschließlich 2,7 19 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4 45 größer 2,7 bis einschließlich 2,8 17 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5 43 größer 2,8 bis einschließlich 2,9 15 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6 41 größer 2,9 bis einschließlich 3,0 13 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7 39 größer 3,0 bis einschließlich 3,1 11 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8 37 größer 3,1 bis einschließlich 4,0 0 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9 35   

größer 1,9 bis einschließlich 2,0 33   

größer 2,0 bis einschließlich 2,1 31   

größer 2,1 bis einschließlich 2,2 29   

größer 2,2 bis einschließlich 2,3 27   

größer 2,3 bis einschließlich 2,4 25   

b) für besondere studienrelevante fachliche oder praktische Kenntnisse und Erfahrungen 

oder außerhochschulische Leistungen, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses 

Studiengangs förderlich sind, sowie die reflektierte Darlegung des besonderen Interesses 

der Bewerberin oder des Bewerbers an dem Studiengang werden der Bewerberin oder 

dem Bewerber maximal 29 Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

ba) maximal 20 Punkte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:  

i) Jeweils 5 Punkte für den Nachweis von Leistungen im Umfang von wenigstens 6 An-

rechnungspunkten (Credits, ECTS) aus einem der nachfolgenden Bereiche:  

Angewandte Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft,  

Theorie der Interkulturalität/der Interkulturellen Kommunikation,  

Kulturwissenschaftliche Theorie und Methodik,  

Theorie des Übersetzens/Dolmetschens;  

ii) Für die Anfertigung einer Bachelorarbeit zu einem in diesem Studiengang 

behandelten Thema 5 Punkte;  

iii) jeweils 5 Punkte für den Nachweis von praktischen Kenntnissen und 

Erfahrungen/Berufstätigkeit in einem der nachfolgenden Bereiche:  

Sprach- und Kulturvermittlung,  

Interkulturelle Kommunikation,  

Dolmetschen und Übersetzen;  
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iv) für den Nachweis von studienrelevanten Auslandserfahrungen im Umfang von 

mindestens 4 Wochen oder ein Auslandssemester bis maximal 5 Punkte; 

v) für gesellschaftliches Engagement für interkulturelle/internationale Zusammenarbeit 

und Verständigung im Umfang von wenigstens 30 Stunden bis maximal 5 Punkte;  

vi) für besondere Sprachkenntnisse in einer über die Erfordernisse des § 2 Abs. 4 bis 7  

hinaus beherrschten Sprache mindestens auf dem Niveau A1 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen bis maximal 5 Punkte; 

vii) für den Nachweis von Stipendien und Auszeichnungen im Kontext des Studiums 

bis maximal 5 Punkte. 

bb) maximal 9 Punkte für die Darlegung des besonderen Interesses der Bewerberin oder 

des Bewerbers an dem Studiengang, dokumentiert durch das Motivationsschreiben nach 

Maßgabe der folgenden Bestimmungen:  

Die Begründung reflektiert die eigenen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen und 

die Perspektiven, die die Studieninhalte im Hinblick auf berufliche oder 

fachwissenschaftliche Ziele bieten  

sehr überzeugend    9 Punkte,  

überzeugend    6 Punkte,  

wenig überzeugend   3 Punkte,  

nicht überzeugend   0 Punkte. 

c) Je nach Feststellung des Grades der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber ist 

sehr geeignet  16 bis 20 Punkte, 

geeignet   11 bis 15 Punkte, 

wenig geeignet  6 bis 10 Punkte, 

kaum geeignet  0 bis 5 Punkte. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der Feststellung nach Absatz 4 Satz 2 Buchstaben a) und b), sodann 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen 

Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis 

zum Ablauf des 15.11. zu erbringen.“ 
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5. § 6 (Auswahlgespräch) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Das Auswahlgespräch soll zeigen, inwieweit die Bewerberin oder der Bewerber für den 

ausgewählten Studiengang geeignet ist.“ 

b. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die 

Bewerberin oder den Bewerber nach dem Grad der Eignung für den ausgewählten 

Studiengang auf einer Skala nach § 5 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe c).“ 

c. Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 5 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe c) sowie des § 4 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.“ 

 

6. § 7 (Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren) wird wie folgt 

geändert: 

a. In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „enthält“ die Wörter „im Falle 

zugangsberechtigter Bewerberinnen und Bewerber“ eingefügt. 

b. In Absatz 3 Satz 1 wird der Ausdruck „§ 5 Abs. 4, 5“ durch den Ausdruck „§ 5 Abs. 4 und 

5“ ersetzt. 

 

7. In § 8 (Zulassung für höhere Semester) Absatz 1 Buchstabe a werden Buchstaben aa. wie 

folgt neu gefasst: 

„aa. an einer anderen deutschen Hochschule oder an einer Hochschule eines 

anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

eingeschrieben sind oder waren,“ 

 

Artikel 2 

1Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2016/2017. 
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Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 17.02.2016 sowie des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 09.03.2016 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 

26.05.2016 die erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die 

Zulassung für den Master-Studiengang „Interkulturelle Germanistik – Deutsch als 

Fremdsprache“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.04.2012 (Amtliche Mittelungen 

I Nr. 15/2012 S. 905) genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 384); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit  

§ 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 8 Satz 3 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen 

Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 390); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 6 Satz  3, Abs. 8 Satz 3, Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Artikel 1 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Interkulturelle Germanistik – Deutsch als Fremdsprache“ in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 27.04.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 15/2012 S. 905) wird wie folgt 

geändert: 

 

1. § 1 (Anwendungsbereich) wird wie folgt geändert: 

a. In Absatz 1 wird vor dem Wort „Master-Studiengang“ das Wort „konsekutiven“ eingefügt. 

b. Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität an jene die Studienplätze nach dem Ergebnis 

eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. 2Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder 

Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein 

Auswahlverfahren nicht statt.“ 

 

2. § 2 (Zugangsvoraussetzungen) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber die fachliche Eignung besitzt. 2Die fachliche Eignung besitzt, wer ein Bachelor-

Studium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs Semestern und einem Umfang von 

mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit einem gleichwertigen Abschluss in 

einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der 
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Bologna-Signatarstaaten angehört, gemäß Absatz 3 im Studiengang Deutsche Philologie 

oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung abgeschlossen hat. 

3Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden 

worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 

unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer 

Bildungsnachweise, die unter der URL http://anabin.kmk.org niedergelegt sind. 4Die Noten 

der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist vorläufig zugangsberechtigt, wer ein Studium zum 

Bewerbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte 

in einem gemäß Absatz 3 einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen 

Studiengang erworben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte 

Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises auch im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das 

Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich einschlägig 

ist, trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen Einschlägigkeit des 

Vorstudiums ist der Nachweis von Leistungen in den Teilgebieten der deutschen Sprach-, 

Literatur- und Kulturwissenschaft, der Literatur- und Kulturgeschichte, der Komparatistik, der 

Theorie, Methodik und Didaktik Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache, der 

angewandten Kulturwissenschaft, der Kulturanthropologie/Ethnologie, der Gender Studies 

oder der Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft, Methodik und Didaktik einer anderen 

Philologie im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunkten. 3Sofern sich weniger 

Personen bewerben, die sämtliche Zugangsvoraussetzungen nach Satz 2 erbringen, als 

Studienplätze zur Verfügung stehen, kann die Auswahlkommission die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit davon abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang 

noch nicht erbracht wurden, innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind 

die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der 

noch fehlenden Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der 

Universität (Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis 

der noch fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 An-

rechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 
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deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der 

Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH). 3Ausgenommen von der Verpflichtung 

zur Durchführung eines Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der 

Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität 

Göttingen von der Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies 

gilt insbesondere für solche Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen 

Kenntnisse der deutschen Sprache durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) 

oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an Studienkollegs 

nachgewiesen haben. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber müssen ferner Kenntnisse in zwei modernen 

Fremdsprachen nachweisen, von denen zumindest eine auf dem Niveau B2 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen abgeschlossen wurde, die 

andere auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 

Sprachen. 2Der Nachweis wird durch das Zeugnis der Hochschulreife oder äquivalente 

Sprachzeugnisse oder -zertifikate erbracht. 3Der Nachweis muss innerhalb eines Semesters 

nach Einschreibung erfolgen, die Zulassung ist in diesem Fall bis zum Vorliegen der 

fehlenden Zertifikate durch die Bewerberin oder den Bewerber auflösend bedingt. 4Für 

Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, gilt Deutsch als eine der beiden Fremdsprachen 

nach Satz 1. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Einschreibung der Bewerberinnen 

und Bewerber, die nach Absatz 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist bis zum 

Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleich-

wertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11. zu erbringen.“ 

 

3. In § 3 (Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist) wird Absatz 2 wie folgt neu 

gefasst: 

„(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des 

Online-Portals auf den Server der Universität zu laden sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des 

Bewerbers in Form beglaubigter Abschriften oder beglaubigter deutscher oder 

englischer Übersetzungen, falls die Originale nicht in englischer oder deutscher 
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Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch nicht vorliegt, ist eine 

Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Anrechnungspunkte (Credits) und 

über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer 

aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges sowie mit Lichtbild; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) Nachweise über die erforderlichen Kenntnisse in zwei modernen Fremdsprachen; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht beendet 

hat; 

f) eine schriftliche Darstellung, aus der sich die Motivation der Bewerberin oder des 

Bewerbers für die Aufnahme dieses Studiengangs oder das Forschungsinteresse 

erkennen lässt; 

g) gegebenenfalls Arbeitszeugnisse und Nachweise praktischer Tätigkeiten oder 

studienrelevanter außerhochschulischer Leistungen oder besonderer fachlicher 

Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs förderlich sind.“ 

 

4. § 5 (Auswahlverfahren) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 5 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises, 

b) auf Grund besonderer studienrelevanter fachlicher oder praktischer Kenntnisse und 

Erfahrungen oder außerhochschulischer Leistungen, die für das erfolgreiche 

Absolvieren dieses Studiengangs förderlich sind, sowie der reflektierten Darlegung 

des besonderen Interesses der Bewerberin oder des Bewerbers an dem Studiengang 

und 

c) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in 

den Absätzen 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem 

Auswahlverfahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen 

der Personen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 6 

Abs. 4 teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der 

Feststellung nach Absatz 4 Satz 2 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit 
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besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 100 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt 

gutgeschrieben: 

Note Punkte Note Punkte 

1,0 bis einschließlich 1,1 51 größer 2,4 bis einschließlich 2,5 23 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2 49 größer 2,5 bis einschließlich 2,6 21 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3 47 größer 2,6 bis einschließlich 2,7 19 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4 45 größer 2,7 bis einschließlich 2,8 17 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5 43 größer 2,8 bis einschließlich 2,9 15 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6 41 größer 2,9 bis einschließlich 3,0 13 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7 39 größer 3,0 bis einschließlich 3,1 11 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8 37 größer 3,1 bis einschließlich 4,0 0 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9 35   

größer 1,9 bis einschließlich 2,0 33   

größer 2,0 bis einschließlich 2,1 31   

größer 2,1 bis einschließlich 2,2 29   

größer 2,2 bis einschließlich 2,3 27   

größer 2,3 bis einschließlich 2,4 25   

b) für besondere studienrelevante fachliche oder praktische Kenntnisse und Erfahrungen 

oder außerhochschulische Leistungen, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses 

Studiengangs förderlich sind, sowie die reflektierte Darlegung des besonderen 

Interesses der Bewerberin oder des Bewerbers an dem Studiengang werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber maximal 29 Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) maximal 20 Punkte nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

i) Jeweils 5 Punkte für den Nachweis von Leistungen im Umfang von wenigstens 6 

Anrechnungspunkten aus einem der nachfolgenden Bereiche: 

 Angewandte Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft, 

 Theorie der Interkulturalität/der Interkulturellen Kommunikation, 

 Kulturwissenschaftliche Theorie und Methodik, 

 Fremdsprachendidaktische Theorie und Methodik, 

 Theorie des Übersetzens/Dolmetschens; 

ii) Für die Anfertigung einer Bachelorarbeit zu einem in diesem Studiengang 

behandelten Thema 5 Punkte; 
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iii) Jeweils 5 Punkte für den Nachweis von praktischen Kenntnissen und 

Erfahrungen/Berufstätigkeit in einem der nachfolgenden Bereiche: 

 Sprach- und Kulturvermittlung, 

 Interkulturelle Kommunikation, 

 Dolmetschen und Übersetzen, 

 Interkulturelle Pädagogik; 

iv) für den Nachweis von studienrelevanten Auslandserfahrungen im Umfang von 

mindestens 3 Wochen oder ein Auslandssemester einmalig 5 Punkte; 

v) für gesellschaftliches Engagement für interkulturelle/internationale 

Zusammenarbeit und Verständigung im Umfang von wenigstens 30 Stunden 

einmalig 5 Punkte; 

vi) für besondere Sprachkenntnisse in einer über die Erfordernisse des § 2 Abs. 5 

hinaus beherrschten Sprache mindestens auf dem Niveau A1 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen einmalig 5 Punkte; 

vii) für den Nachweis von Stipendien und Auszeichnungen im Kontext des Studiums 

einmalig 5 Punkte. 

bb) maximal 9 Punkte für die Darlegung des besonderen Interesses der Bewerberin 

oder des Bewerbers an dem Studiengang, dokumentiert durch das Motivationsschreiben 

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: 

Die Begründung reflektiert die eigenen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen 

und die Perspektiven, die die Studieninhalte im Hinblick auf berufliche oder 

fachwissenschaftliche Ziele bieten 

sehr überzeugend  9 Punkte, 

überzeugend 6 Punkte, 

wenig überzeugend 3 Punkte, 

nicht überzeugend 0 Punkte. 

c) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ca) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse    5 Punkte, 

gute Kenntnisse     3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse    1 Punkt, 

wenige Kenntnisse    0 Punkte. 

cb) Je nach Art und Umfang der bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse im Bereich der 

Sprach- und Kulturvermittlung werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie 

folgt gutgeschrieben: 
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Die Erfahrungen und Kenntnisse sind 

sehr überzeugend     5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend     1 Punkt, 

kaum überzeugend    0 Punkte. 

cc) Je nach Art und Umfang der Vorstellungen von Studieninhalten dieses Studiengangs 

werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Vorstellungen sind 

sehr konkret bzw. überzeugend   5 Punkte, 

konkret bzw. überzeugend   3 Punkte, 

wenig konkret bzw. überzeugend   1 Punkt, 

kaum konkret bzw. überzeugend   0 Punkte. 

cd) Je nach Begründung der Studienmotivation und Darlegung der beruflichen oder 

fachwissenschaftlichen Ziele werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt 

gutgeschrieben:  

Die Begründung reflektiert die eigenen fachlichen und persönlichen Voraussetzungen und 

die Perspektiven, die die Studieninhalte im Hinblick auf berufliche oder 

fachwissenschaftliche Ziele bieten: 

sehr überzeugend     5 Punkte, 

überzeugend      3 Punkte, 

wenig überzeugend     1 Punkt, 

kaum überzeugend    0 Punkte. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der Feststellung nach Absatz 4 Satz 2 Buchstaben a) und b), sodann 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität unberührt. 2Die Zulassung der Bewerberinnen und 

Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis 

über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen 

Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum Wintersemester bis 

zum Ablauf des 15.11. zu erbringen.“ 

 

5. § 6 (Auswahlgespräch) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Das Auswahlgespräch soll zeigen, inwieweit die Bewerberin oder der Bewerber für den 

ausgewählten Studiengang geeignet ist.“ 
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b. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die 

Bewerberin oder den Bewerber nach dem Grad der Eignung für den ausgewählten 

Studiengang auf einer Skala nach § 5 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe c).“ 

c. Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 5 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe c) sowie des § 4 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.“ 

 

6. § 7 (Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren) wird wie folgt 

geändert: 

a. In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „enthält“ die Wörter „im Falle 

zugangsberechtigter Bewerberinnen und Bewerber“ eingefügt. 

b. Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Das Nachrückverfahren wird anhand der nach § 5 Abs. 4 und 5 gebildeten Ranglisten 

durchgeführt. 2Ist die Rangliste nach Satz 1 erschöpft, wird eine Rangliste nach dem 

Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses erstellt und das 

Nachrückverfahren anhand dieser Rangliste durchgeführt.“ 

 

7. In § 8 (Zulassung für höhere Semester) Absatz 1 Buchstabe a werden Buchstaben aa. wie 

folgt neu gefasst: 

„aa. an einer anderen deutschen Hochschule oder an einer Hochschule eines 

anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

eingeschrieben sind oder waren,“ 

 

Artikel 2 

1Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2016/2017. 
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Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 17.02.2016 sowie des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 09.03.2016 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 

26.05.2016 die erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die 

Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Iranistik“ in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24.04.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 14 Teil 1/2012 S. 675) 

genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 

(Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. 

GVBl. S. 384); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 8 Satz 3 

NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 390); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a 

Abs. 1 ,Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz  3, Abs. 8 Satz 3, Abs. 14 NHG und 

§ 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Artikel 1 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

konsekutiven Master-Studiengang „Iranistik“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 

24.04.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 14 Teil 1/2012 S. 675) wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 (Anwendungsbereich) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität die Studienplätze nach dem Ergebnis eines 

hochschuleigenen Auswahlverfahrens. 2Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 

nicht statt.“ 

 

2. § 2 (Zugangsvoraussetzungen) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber die fachliche Eignung besitzt. 2Die fachliche Eignung besitzt, wer ein fachlich 

einschlägiges Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs 

Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit 

einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder 

an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, gemäß Absatz 3 im 

Studiengang Iranistik oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung abgeschlossen hat. 

3Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden 
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worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 

unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 

(ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung und Bewertung ausländischer 

Bildungsnachweise, die unter der URL http://anabin.kmk.org niedergelegt sind. 4Die Noten 

der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist vorläufig zugangsberechtigt, wer ein Studium zum 

Bewerbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte 

in einem gemäß Absatz 3 einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen 

Studiengang erworben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte 

Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises auch im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das 

Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich einschlägig 

ist, trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen Einschlägigkeit des 

Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in der Iranistik im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunkten, darunter 

grundlegende Kenntnisse des Neupersischen und Grundkenntnisse der iranischen 

Kulturgeschichte. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon 

abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, 

innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden 

Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität 

(Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 

Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der 

Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem 

Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines 

Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 



Amtliche Mitteilungen I der Georg-August-Universität Göttingen vom 03.06.2016/Nr. 33 895 

 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-

Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an 

Studienkollegs nachgewiesen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache ist bei der Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09., bei 

Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 31.03. gegenüber der Philosophischen 

Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte 

Einschreibung findet nicht statt. 

(5) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis 

zum Ablauf des 15.05. zu erbringen.“ 

 

3. § 3 (Mündliche Zusatzprüfung) wird aufgehoben. 

 

4. § 4 (Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Der Zulassungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den 

gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 01.06. (Ausschlussfrist) für 

ein Wintersemester und bis zum 01.12. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der 

Universität eingegangen sein; wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht 

durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden auch nach Fristablauf eingehende 

Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung nach § 2 Abs. 1 oder 2 

spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spätestens bis zum 

15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt.“ 

b. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des 

Online-Portals auf den Server der Universität zu laden sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des 

Bewerbers in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in 

englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch 
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nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die 

Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die 

Leistungen gemäß § 2 Abs. 3 überprüft werden können; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht 

beendet hat; 

f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu 

belegen beabsichtigt.“ 

 

5. In § 5 (Auswahlkommission für den Master-Studiengang) wird Absatz 3 wie folgt neu 

gefasst: 

„(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder 

Bewerber.“ 

 

6. § 6 (Auswahlverfahren) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 6 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises, 

b) auf Grund besonderer Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses 

Studiengangs förderlich sind, und 

c) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in 

Absätzen 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 

(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem 

Auswahlverfahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen 
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der Personen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 

Abs. 4 teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der 

Feststellung nach Absatz 4 Satz 2 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit 

besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt 

gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte, 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs 

förderlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie 

folgt gutgeschrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen 

fachbezogenen Leistungen, wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt 

werden können:  

- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  
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- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im 

Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen, 

- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 

c) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ca) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkt, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

cb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen 

Erfahrungen werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt 

gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkt, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

cc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem 

Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkt, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der Feststellung nach Absatz 4 Satz 2 Buchstaben a) und b), sodann 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im 
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Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11., bei Einschreibung im Sommersemester bis zum 

Ablauf des 15.05. zu erbringen.“ 

 

7. § 7 (Auswahlgespräch) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Das Auswahlgespräch soll zeigen, inwieweit die Bewerberin oder der Bewerber für den 

ausgewählten Studiengang geeignet ist.“ 

b. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die 

Bewerberin oder den Bewerber nach dem Grad der Eignung für den ausgewählten 

Studiengang auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe c).“ 

c. Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe c) sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.“ 

 

8. In § 8 (Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren) Absatz 2 Satz 

3 werden nach dem Wort „enthält“ die Wörter „im Falle zugangsberechtigter Bewerberinnen 

und Bewerber“ eingefügt. 

 

9. In § 9 (Zulassung für höhere Semester) Absatz 1 Buchstabe a werden Buchstaben aa. wie 

folgt neu gefasst: 

„aa. an einer anderen deutschen Hochschule oder an einer Hochschule eines 

anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

eingeschrieben sind oder waren,“ 

 

Artikel 2 

1Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2016/2017. 
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Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 17.02.2016 sowie des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 09.03.2016 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 

26.05.2016 die erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die 

Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Kulturanthropologie/Europäische 

Ethnologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.04.2012 (Amtliche Mittelungen I 

Nr. 14 Teil 2/2012 S. 716), genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 384); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit  

§ 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 8 Satz 3 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen 

Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 390); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 8 Satz 3, Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Artikel 1 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

konsekutiven Master-Studiengang „Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie“ in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 24.04.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 14 Teil 2/2012  

S. 716) wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 (Anwendungsbereich) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität die Studienplätze nach dem Ergebnis eines 

hochschuleigenen Auswahlverfahrens. 2Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 

nicht statt.“ 

 

2. § 2 (Zugangsvoraussetzungen) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber die fachliche Eignung besitzt. 2Die fachliche Eignung besitzt, wer ein fachlich 

einschlägiges Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs 

Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit 

einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder 

an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, gemäß Absatz 3 im 

Studiengang Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie oder in einer fachlich eng 
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verwandten Fachrichtung abgeschlossen hat. 3Abschlussprüfungen, die in einem Land 

außerhalb der Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung 

der Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge 

der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

http://anabin.kmk.org niedergelegt sind. 4Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise 

sind in das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist vorläufig zugangsberechtigt, wer ein Studium zum 

Bewerbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte 

in einem gemäß Absatz 3 einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen 

Studiengang erworben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte 

Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises auch im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das 

Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich einschlägig 

ist, trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen Einschlägigkeit des 

Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

a) Leistungen in den kulturwissenschaftlich arbeitenden Fächern der Geistes- und 

Sozialwissenschaften im Umfang von wenigstens 50 Anrechnungspunkten, darunter 

Leistungen entweder in Feldforschungs- oder kulturhistorischen Methoden sowie 

Leistungen im Bereich der Kulturtheorie im Umfang von insgesamt wenigstens 12 

Anrechnungspunkten, und 

b) Leistungen zu den Grundlagen der Kulturanthropologie/Europäischen Ethnologie im 

Umfang von wenigstens 6 Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon 

abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, 

innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden 

Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität 

(Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als  

15 Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 
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deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der 

Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem 

Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines 

Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal TestDaF-

Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der Feststellungsprüfung an 

Studienkollegs nachgewiesen haben. 4Der Nachweis über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache ist bei der Einschreibung für ein Wintersemester bis zum 30.09. 

gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist 

Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

(5) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung für ein 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11. zu erbringen.“ 

 

3. § 3 (Mündliche Zusatzprüfung) wird aufgehoben. 

 

4. § 4 (Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Der Zulassungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den 

gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 01.06. (Ausschlussfrist) für 

ein Wintersemester bei der Universität eingegangen sein; wird ein hochschuleigenes 

Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden auch nach Fristablauf 

eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung nach § 2 Abs. 1 

oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester nachgewiesen wird; 

die weiteren Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt.“ 

b. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des 

Online-Portals auf den Server der Universität zu laden sind: 
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a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des 

Bewerbers in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in 

englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch 

nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die 

Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die 

Leistungen gemäß § 2 Abs. 3 überprüft werden können; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht 

beendet hat; 

f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu 

belegen beabsichtigt.“ 

 

5. In § 5 (Auswahlkommission für den Master-Studiengang) wird Absatz 3 wie folgt neu 

gefasst: 

„(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit, 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen, 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7, 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder 

Bewerber.“ 

 

6. § 6 (Auswahlverfahren) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 6 Auswahlverfahren 

(1) Die Auswahl wird auf Grund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festgestellt: 

a) auf Grund der Bachelornote oder der Note eines äquivalenten Bildungsnachweises, 

b) auf Grund besonderer Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses 

Studiengangs förderlich sind, und 

c) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber. 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Vorauswahl 

nach Absatz 3 und unter den vorausgewählten Bewerbern eine Auswahl auf Grund der in 

Absätzen 1 und 4 genannten Auswahlkriterien. 
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(3) 1Unter den eingegangenen Bewerbungen findet zur Begrenzung der Teilnehmerzahl am 

Auswahlgespräch eine Vorauswahl auf das Zweifache der Zahl der nach dem 

Auswahlverfahren zu vergebenden Studienplätze statt. 2Hierbei sind auch die Bewerbungen 

der Personen einzubeziehen, die bereits an einem vorgezogenen Auswahlgespräch nach § 7 

Abs. 4 teilgenommen haben. 3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der 

Feststellung nach Absatz 4 Satz 2 Buchstaben a) und b) erstellt. 4Sofern Ranggleichheit 

besteht, werden sämtliche Bewerberinnen und Bewerber der höchsten Rangfolge zur 

Teilnahme zugelassen. 

(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 72 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach dem Ergebnis der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt 

gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,1   49 Punkte, 

größer 1,1 bis einschließlich 1,2  47 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3  45 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4  43 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5  41 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6  39 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7  37 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8  35 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9  33 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0  31 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1  29 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2  27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3  25 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4  23 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5  21 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6  19 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  17 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  15 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  13 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  11 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte. 

b) Für besondere Kenntnisse, die für das erfolgreiche Absolvieren dieses Studiengangs 

förderlich sind, werden der Bewerberin oder dem Bewerber maximal 8 Punkte wie 

folgt gutgeschrieben: jeweils 2 Punkte für den Nachweis von besonderen 
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fachbezogenen Leistungen, wobei insbesondere folgende Leistungen berücksichtigt 

werden können:  

- Forschungspraktikum im Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen,  

- Berufspraktika oder Berufserfahrung in fachlich einschlägigen Bereichen im 

Umfang von insgesamt mindestens 4 Wochen, 

- Auslandssemester, 

- Ehrenamtliches Engagement im Umfang von mindestens einem Jahr. 

c) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ca) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   5 Punkte, 

gute Kenntnisse   3 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  1 Punkt, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

cb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen 

Erfahrungen werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt 

gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend    3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkt, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

cc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem 

Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   5 Punkte, 

überzeugend     3 Punkte, 

wenig überzeugend    1 Punkt, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

d) Die nach Buchstaben a) bis c) erreichten Punkte werden addiert. 

(5) 1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der Feststellung nach Absatz 4 Satz 2 Buchstaben a) und b), sodann 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses. 2Im 

Übrigen entscheidet bei Ranggleichheit das Los. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 
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Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung im 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11. zu erbringen.“ 

 

7. § 7 (Auswahlgespräch) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Das Auswahlgespräch soll zeigen, inwieweit die Bewerberin oder der Bewerber für den 

ausgewählten Studiengang geeignet ist.“ 

b. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die 

Bewerberin oder den Bewerber nach dem Grad der Eignung für den ausgewählten 

Studiengang auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe c).“ 

c. Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe c) sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.“ 

 

8. In § 8 (Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren) Absatz 2  

Satz 3 werden nach dem Wort „enthält“ die Wörter „im Falle zugangsberechtigter 

Bewerberinnen und Bewerber“ eingefügt. 

 

9. In § 9 (Zulassung für höhere Semester) Absatz 1 Buchstabe a werden Buchstaben aa. wie 

folgt neu gefasst: 

„aa. an einer anderen deutschen Hochschule oder an einer Hochschule eines 

anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

eingeschrieben sind oder waren,“ 

 

Artikel 2 

1Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2016/2017. 
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Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 17.02.2016 sowie des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 09.03.2016 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 

25.05.2016 die erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die 

Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Kunstgeschichte“ in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24.04.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 14 Teil 2/2012 S. 729) 

genehmigt  

(§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. 

S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 384);  

§ 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 8 Satz 3 NHG und § 7 

Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 390); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1  

Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz  3, Abs. 8 Satz 3, Abs. 14 NHG und § 7  

Abs. 2 NHZG). 

 

Artikel 1 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

konsekutiven Master-Studiengang „Kunstgeschichte“ in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 24.04.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 14 Teil 2/2012 S. 729) wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 (Anwendungsbereich) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität die Studienplätze nach dem Ergebnis eines 

hochschuleigenen Auswahlverfahrens. 2Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 

nicht statt.“ 

 

2. § 2 (Zugangsvoraussetzungen) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber die fachliche Eignung besitzt. 2Die fachliche Eignung besitzt, wer ein fachlich 

einschlägiges Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs 

Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit 

einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder 

an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, gemäß Absatz 3 im 

Studiengang Kunstgeschichte oder in einer fachlich eng verwandten Fachrichtung 
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abgeschlossen hat. 3Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-

Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu 

den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung 

und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL http://anabin.kmk.org 

niedergelegt sind. 4Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche 

Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist vorläufig zugangsberechtigt, wer ein Studium zum 

Bewerbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte 

in einem gemäß Absatz 3 einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen 

Studiengang erworben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte 

Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises auch im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das 

Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich einschlägig 

ist, trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen Einschlägigkeit des 

Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in der Kunstgeschichte oder der Kunstwissenschaft im Umfang von 

wenigstens 57 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen des Vertiefungsstudiums im 

Umfang von wenigstens 9 Anrechnungspunkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon 

abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, 

innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden 

Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität 

(Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 

Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der 

Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem 
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Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines 

Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal 

TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der 

Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 4Der Nachweis über 

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der Einschreibung für ein 

Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 31.03. 

gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist 

Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

(5) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis 

zum Ablauf des 15.05. zu erbringen.“ 

 

3. § 3 (Mündliche Zusatzprüfung) wird aufgehoben. 

 

4. § 4 (Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Der Zulassungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den 

gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 01.06. (Ausschlussfrist) für 

ein Wintersemester und bis zum 01.12. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der 

Universität eingegangen sein; wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht 

durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden auch nach Fristablauf eingehende 

Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung nach § 2 Abs. 1 oder 2 

spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spätestens bis zum 

15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt.“ 

b. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des 

Online-Portals auf den Server der Universität zu laden sind: 
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a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des 

Bewerbers in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in 

englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch 

nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die 

Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die 

Leistungen gemäß § 2 Abs. 3 überprüft werden können; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht 

beendet hat; 

f) eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu 

belegen beabsichtigt.“ 

 

5. In § 5 (Auswahlkommission für den Master-Studiengang) wird Absatz 3 wie folgt neu 

gefasst: 

„(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit; 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen; 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7; 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder 

Bewerber.“ 

 

6. § 6 (Auswahlverfahren) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 

„b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber.“ 

b. Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 56 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,2  38 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3 36 Punkte, 
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größer 1,3 bis einschließlich 1,4 34 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5 32 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6 30 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7 28 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8 26 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9 24 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0 22 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1 20 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2 18 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3 16 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4 14 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5 12 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 10 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7  8 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  6 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  4 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  2 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte; 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Reflexion über die gemachten fachlichen 

Erfahrungen werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt 

gutgeschrieben: 

Die Reflexion ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem 

Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 
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sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert.“ 

c. Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: 

„(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11., bei Einschreibung zum Sommersemester bis 

zum Ablauf des 15.05. zu erbringen.“ 

 

7. § 7 (Auswahlgespräch) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Das Auswahlgespräch soll zeigen, inwieweit die Bewerberin oder der Bewerber für den 

ausgewählten Studiengang geeignet ist.“ 

b. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die 

Bewerberin oder den Bewerber nach dem Grad der Eignung für den ausgewählten 

Studiengang auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe. b).“ 

c. Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„
4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4, des § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe b) sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.“ 

 

8. § 8 (Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren) wird wie folgt 

geändert: 

a. In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „enthält“ die Wörter „im Falle 

zugangsberechtigter Bewerberinnen und Bewerber“ eingefügt. 

b. Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Das Nachrückverfahren wird anhand der Ranglisten nach § 6 Abs. 4 und 5 durchgeführt.“ 

 

9. In § 9 (Zulassung für höhere Semester) Absatz 1 Buchstabe a werden Buchstaben aa. wie 

folgt neu gefasst: 

„aa. an einer anderen deutschen Hochschule oder an einer Hochschule eines 

anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 
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Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

eingeschrieben sind oder waren,“ 

 

Artikel 2 

1Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2016/2017. 

 

 

Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 17.02.2016 sowie des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 09.03.2016 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts die zweite 

Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

Master-Studiengang „Lateinische Philologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 

24.04.2012 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 14 Teil 2/2012 S. 742), zuletzt geändert durch 

Beschluss des Stiftungsausschusses Universität am 18.01.2016 (Amtliche Mitteilungen I  

Nr. 2/2016 S. 40), am 26.05.2016 genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 384); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit  

§ 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 8 Satz 3 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 NHZG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 390); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 

NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 8 Satz 3, Abs. 14 NHG und § 7  

Abs. 2 NHZG). 

 

Artikel 1 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den Master-

Studiengang „Lateinische Philologie“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.04.2012 

(Amtliche Mitteilungen I Nr. 14 Teil 2/2012 S. 742), zuletzt geändert durch Beschluss des 

Stiftungsausschusses Universität am 18.01.2016 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 2/2016 S. 40), 

wird wie folgt geändert. 

 

1. § 2 (Zugangsvoraussetzungen) wird wie folgt geändert: 

a. In Absatz 1 Satz 3 wird der Ausdruck „www.anabin.de“ durch den Ausdruck 

„http://anabin.kmk.org“ ersetzt. 

b. In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „grundsätzlich“ durch das Wort „vorläufig“ ersetzt. 

c. In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „grundsätzlich“ durch das Wort „vorläufig“ ersetzt.  
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2. § 4 (Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Der Zulassungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den 

gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 01.06. (Ausschlussfrist) für 

ein Wintersemester und bis zum 01.12. (Ausschlussfrist) für ein Sommersemester bei der 

Universität eingegangen sein; wird ein hochschuleigenes Auswahlverfahren nicht 

durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden auch nach Fristablauf eingehende 

Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung nach § 2 Abs. 1 oder 2 

spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester und spätestens bis zum 

15.05. bei Bewerbung für ein Sommersemester nachgewiesen wird; die weiteren 

Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt.“ 

b. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des 

Online-Portals auf den Server der Universität zu laden sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des 

Bewerbers in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in 

englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch 

nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die 

Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die 

Leistungen gemäß § 2 Abs. 3 überprüft werden können; 

e) ein Nachweis des Graecums und des Latinums; 

f) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht 

beendet hat; 

g)  eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin oder 

der Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu 

belegen beabsichtigt.“ 

 

3. § 6 (Auswahlverfahren) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„3Hierfür wird eine Rangliste nach dem Ergebnis der Feststellung nach Absatz 4 Satz 2 

Buchstaben a) und b) erstellt.“  
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b. Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Besteht nach der Erstellung der Rangliste Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge 

nach dem Ergebnis der Feststellung nach Absatz 4 Satz 2 Buchstaben a) und b), sodann 

nach dem Ergebnis des Bachelor-Abschlusses oder eines gleichwertigen Abschlusses.“ 

c. Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als vorläufig 

zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des 

Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auflösend bedingt.“ 

 

4. § 7 (Auswahlgespräch) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die 

Bewerberin oder den Bewerber nach dem Grad der Eignung für den ausgewählten 

Studiengang auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe c).“ 

b. Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe c) sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.“ 

 

Artikel 2 

1Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2016/17. 

 

 

Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 17.02.2016 sowie des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 09.03.2016 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 

26.05.2016 die erste Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die 

Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Linguistik“ in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 23.05.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 18/2012 S. 1023) genehmigt 

(§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. 

S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 384);  

§ 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 8 Satz 3 NHG und § 7 

Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 390); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1  
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Satz 1 NHG in Verbindung mit § 18 Abs. 6 Satz  3, Abs. 8 Satz 3, Abs. 14 NHG und § 7  

Abs. 2 NHZG). 

 

Artikel 1 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

konsekutiven Master-Studiengang „Linguistik“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23.05.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 18/2012 S. 1023) wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 (Anwendungsbereich) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität die Studienplätze nach dem Ergebnis eines 

hochschuleigenen Auswahlverfahrens. 2Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 

nicht statt.“ 

 

2. § 2 (Zugangsvoraussetzungen) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber die fachliche Eignung besitzt. 2Die fachliche Eignung besitzt, wer ein fachlich 

einschlägiges Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs 

Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit 

einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder 

an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, gemäß Absatz 3 im 

Studiengang Linguistik, Allgemeine Sprachwissenschaft, in einem philologischen Fach mit 

sprachwissenschaftlichem Anteil oder in einer jeweils fachlich eng verwandten Fachrichtung 

abgeschlossen hat. 3Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der Bologna-

Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der Gleichwertigkeit zu 

den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die Anerkennung 

und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL http://anabin.kmk.org 

niedergelegt sind. 4Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise sind in das deutsche 

Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist vorläufig zugangsberechtigt, wer ein Studium zum 

Bewerbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte 

in einem gemäß Absatz 3 einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen 

Studiengang erworben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte 

Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 
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Bildungsnachweises auch im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das 

Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich einschlägig 

ist, trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen Einschlägigkeit des 

Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen in der Allgemeinen Sprachwissenschaft, Linguistik oder einer Philologie im 

Umfang von insgesamt wenigstens 60 Anrechnungspunkten, darunter Leistungen im 

Umfang von insgesamt mindestens 36 Anrechnungspunkten aus den Gebieten Syntax, 

Phonologie, Morphologie, Semantik, Pragmatik, Empirie (Sprachkurse der philologischen 

Fächer, psycholinguistische bzw. korpusbasierte Datenerhebung).  

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon 

abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, 

innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der 

fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden 

Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität 

(Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 

Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der 

Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem 

Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines 

Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal 

TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der 

Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 4Der Nachweis über 

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der Einschreibung für ein 

Wintersemester bis zum 30.09., bei Einschreibung für ein Sommersemester bis zum 31.03. 
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gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der Nachweis ist 

Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

(5) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11. zu erbringen.“ 

 

3. § 3 (Mündliche Zusatzprüfung) wird aufgehoben. 

 

4. § 4 (Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Der Zulassungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den 

gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 01.06. (Ausschlussfrist) für 

ein Wintersemester bei der Universität eingegangen sein; wird ein hochschuleigenes 

Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden auch nach Fristablauf 

eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung nach § 2 Abs. 1 

oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester nachgewiesen wird; 

die weiteren Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt.“ 

b. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des 

Online-Portals auf den Server der Universität zu laden sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des 

Bewerbers in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in 

englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch 

nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die 

Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die 

Leistungen gemäß § 2 Abs. 3 überprüft werden können; 

e) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht 

beendet hat; 
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f) ggf. eine Erklärung, welches Modulpaket oder welche Modulpakete die Bewerberin 

oder der Bewerber auf Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu 

belegen beabsichtigt.“ 

 

5. In § 5 (Auswahlkommission für den Master-Studiengang) wird Absatz 3 wie folgt neu 

gefasst: 

„(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit; 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen; 

c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7; 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder 

Bewerber.“ 

 

6. § 6 (Auswahlverfahren) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 

„b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber.“ 

b. Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,2  57 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3 54 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4 51 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5 48 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6 45 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7 42 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8 39 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9 36 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0 33 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1 30 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2 27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3 24 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4 21 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5 18 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 15 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7 12 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  9 Punkte, 
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größer 2,8 bis einschließlich 2,9  6 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  3 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte; 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Kenntnisse der Sprachstrukturen mindestens 

zweier Fremdsprachen werden der Bewerberin oder dem Bewerber Punkte 

wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 

gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem 

Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist: 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte.“ 

c. In Absatz 6 werden Sätze 2 und 3 wie folgt neu gefasst: 

„2Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als vorläufig 

zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des 

Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist 

bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11. zu erbringen.“ 

 

7. § 7 (Auswahlgespräch) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Das Auswahlgespräch soll zeigen, inwieweit die Bewerberin oder der Bewerber für den 

ausgewählten Studiengang geeignet ist.“ 

b. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
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„2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die 

Bewerberin oder den Bewerber nach dem Grad der Eignung für den ausgewählten 

Studiengang auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe. b).“ 

c. Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 3, des § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe b) sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.“ 

 

8. In § 8 (Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren) Absatz 2 Satz 

3 werden nach dem Wort „enthält“ die Wörter „im Falle zugangsberechtigter Bewerberinnen 

und Bewerber“ eingefügt. 

 

9. In § 9 (Zulassung für höhere Semester) Absatz 1 Buchstabe a werden Buchstaben aa. wie 

folgt neu gefasst: 

„aa. an einer anderen deutschen Hochschule oder an einer Hochschule eines 

anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

eingeschrieben sind oder waren,“ 

 

Artikel 2 

1Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2016/2017. 

 

 

Philosophische Fakultät: 

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Philosophischen Fakultät vom 17.02.2016 sowie des 

Senats der Georg-August-Universität Göttingen vom 09.03.2016 hat der Stiftungsausschuss 

Universität der Georg-August-Universität Göttingen Stiftung Öffentlichen Rechts am 

26.05.2016 die zweite Änderung der Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über 

die Zulassung für den konsekutiven Master-Studiengang „Mittelalter- und Renaissance-

Studien“ in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.04.2012 (Amtliche Mittelungen I  

Nr. 14 Teil 2/2012 S. 755), zuletzt geändert durch Satzung vom 13.05.2015 (Amtliche 

Mitteilungen I Nr. 27/2015 S. 521), genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 384); § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung mit  

§ 18 Abs. 6 Satz 3, Abs. 8 Satz 3 NHG und § 7 Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen 

Hochschulzulassungsgesetzes (NHZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

29.01.1998 (Nds. GVBl. S. 51), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
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15.12.2015 (Nds. GVBl. S. 390); §§ 62 Abs. 4 Satz 1, 60 a Abs. 1 Satz 1 NHG in Verbindung 

mit § 18 Abs. 6 Satz  3, Abs. 8 Satz 3, Abs. 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG). 

 

Artikel 1 

Die Ordnung über die Zugangsvoraussetzungen und über die Zulassung für den 

konsekutiven Master-Studiengang „Mittelalter- und Renaissance-Studien“ in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24.04.2012 (Amtliche Mittelungen I Nr. 14 Teil 2/2012 S. 755), zuletzt 

geändert durch Satzung vom 13.05.2015 (Amtliche Mitteilungen I Nr. 27/2015 S. 521), wird 

wie folgt geändert: 

 

1. In § 1 (Anwendungsbereich) wird Absatz 3 wie folgt neu gefasst: 

„(3) 1Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze 

zur Verfügung stehen, vergibt die Universität die Studienplätze nach dem Ergebnis eines 

hochschuleigenen Auswahlverfahrens. 2Erfüllen nicht mehr Bewerberinnen oder Bewerber 

die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung stehen, findet ein Auswahlverfahren 

nicht statt.“ 

 

2. § 2 (Zugangsvoraussetzungen) wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) 1Voraussetzung für den Zugang zum Master-Studiengang ist, dass die Bewerberin oder 

der Bewerber die fachliche Eignung besitzt. 2Die fachliche Eignung besitzt, wer ein fachlich 

einschlägiges Bachelor-Studium mit einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs 

Semestern und einem Umfang von mindestens 180 ECTS-Anrechnungspunkten oder mit 

einem gleichwertigen Abschluss in einem Studiengang an einer deutschen Hochschule oder 

an einer Hochschule, die einem der Bologna-Signatarstaaten angehört, gemäß Absatz 3 im 

Studiengang Mittelalter- und Renaissance-Studien oder in einer fachlich eng verwandten 

Fachrichtung abgeschlossen hat. 3Abschlussprüfungen, die in einem Land außerhalb der 

Bologna-Signatarstaaten bestanden worden sind, bedürfen der Feststellung der 

Gleichwertigkeit zu den Abschlüssen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der Vorschläge der 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB) beim Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK) für die 

Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungsnachweise, die unter der URL 

http://anabin.kmk.org niedergelegt sind. 4Die Noten der ausländischen Bildungsnachweise 

sind in das deutsche Notensystem umzurechnen. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 ist vorläufig zugangsberechtigt, wer ein Studium zum 

Bewerbungszeitpunkt noch nicht abgeschlossen, aber wenigstens 150 Anrechnungspunkte 

in einem gemäß Absatz 3 einschlägigen Bachelor-Studiengang oder einem gleichwertigen 

Studiengang erworben hat. 2Die aus den bisherigen Prüfungsleistungen ermittelte 
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Durchschnittsnote wird anstelle der Bachelornote oder der Note eines gleichwertigen 

Bildungsnachweises auch im Auswahlverfahren berücksichtigt, unabhängig davon, ob das 

Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 

(3) 1Die Entscheidung, ob ein Vorstudium im Sinne der Absätze 1 und 2 fachlich einschlägig 

ist, trifft die Auswahlkommission. 2Voraussetzung der fachlichen Einschlägigkeit des 

Vorstudiums ist der Nachweis wenigstens der folgenden Leistungen: 

Leistungen von insgesamt wenigstens 50 Anrechnungspunkten in Geschichte, Deutscher 

Philologie, Lateinischer Philologie des Mittelalters, Lateinischer Philologie des Mittelalters 

und der Neuzeit, Klassischer Lateinischer Philologie, Englischer Philologie, 

Kunstgeschichte, Romanischer Philologie, Mittelalter- und Renaissancestudien oder in 

vergleichbar interdisziplinär ausgerichteten mediävistisch und frühneuzeitlich geprägten 

Studienangeboten, davon: 

a) Leistungen in Mittelalter- und Renaissance-Studien oder vergleichbaren 

interdisziplinär ausgerichteten mediävistisch und frühneuzeitlich geprägten 

Studienangeboten im Umfang von wenigstens 40 Anrechnungspunkten, oder 

b) Leistungen in der Geschichte im Umfang von wenigstens 40 Anrechnungspunkten, 

darunter Leistungen in Geschichte des Mittelalters oder der Frühen Neuzeit im 

Umfang von insgesamt wenigstens 20 Anrechnungspunkten, oder 

c) Leistungen in der Deutschen Philologie im Umfang von 40 Anrechnungspunkten, 

darunter Leistungen in der Germanistischen Mediävistik im Umfang von 

wenigstens 20 Anrechnungspunkten, oder 

d) Leistungen in der Lateinischen Philologie im Umfang von 40 Anrechnungspunkten, 

darunter Leistungen in der Lateinischen Philologie des Mittelalters und der Neuzeit 

oder der Lateinischen Philologie des Mittelalters im Umfang von wenigstens  

20 Anrechnungspunkten, oder 

e) Leistungen in der Englischen Philologie im Umfang von 40 Anrechnungspunkten, 

darunter Leistungen in der englischen Sprache und Philologie des Mittelalters im 

Umfang von wenigstens 20 Anrechnungspunkten, oder 

f) Leistungen in der Kunstgeschichte im Umfang von 40 Anrechnungspunkten, 

darunter Leistungen in der Kunstgeschichte des Mittelalters oder der Frühen 

Neuzeit im Umfang von wenigstens 20 Anrechnungspunkten, oder 

g) Leistungen in der Romanischen Philologie im Umfang von 40 An-

rechnungspunkten, darunter Leistungen in der Romanischen Philologie des 

Mittelalters oder der Frühen Neuzeit im Umfang von wenigstens 20 Anrechnungs-

punkten. 

3Die Auswahlkommission kann die Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit davon 

abhängig machen, Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, 

innerhalb von zwei Semestern nachzuholen; in diesem Fall sind die Feststellung der 
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fachlichen Einschlägigkeit und die Zulassung bis zum Nachweis der noch fehlenden 

Leistungen, der innerhalb von zwei Semestern seit der Einschreibung bei der Universität 

(Ausschlussfrist) eingegangen sein muss, auflösend bedingt. 4Liegt der Nachweis der noch 

fehlenden Leistungen nicht fristgerecht vor, werden die Feststellung der fachlichen 

Einschlägigkeit und ein darauf beruhender Zulassungsbescheid unwirksam. 5Die 

Feststellung der fachlichen Einschlägigkeit ist ausgeschlossen, sofern der Umfang der 

Leistungen nach Satz 2, die bislang noch nicht erbracht wurden, mehr als 15 

Anrechnungspunkte beträgt. 

(4) 1Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung 

aufweisen noch ihren Bachelor-Abschluss oder einen gleichwertigen Abschluss an einer 

deutschen Hochschule erworben haben, müssen über ausreichende Kenntnisse der 

deutschen Sprache verfügen. 2Der Nachweis hierüber wird geführt gemäß der 

Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH) durch eine Prüfung mit dem 

Gesamtergebnis DSH-2. 3Ausgenommen von der Verpflichtung zur Durchführung eines 

Tests sind Bewerberinnen und Bewerber, welche nach der Prüfungsordnung für die 

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen 

und Studienbewerber (DSH) an der Georg-August-Universität Göttingen von der Deutschen 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang freigestellt sind; dies gilt insbesondere für solche 

Bewerberinnen oder Bewerber, welche die erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

durch den erfolgreichen „Test Deutsch als Fremdsprache“ (TestDaF) mit mindestens viermal 

TestDaF-Niveaustufe 4 (TDN 4) oder durch den „Prüfungsteil Deutsch“ der 

Feststellungsprüfung an Studienkollegs nachgewiesen haben. 4Der Nachweis über 

ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache ist bei der Einschreibung für ein 

Wintersemester bis zum 30.09. gegenüber der Philosophischen Fakultät zu erbringen; der 

Nachweis ist Immatrikulationsvoraussetzung; eine bedingte Einschreibung findet nicht statt. 

(5) 1Bewerberinnen und Bewerber müssen über ausreichende Kenntnisse des Lateinischen 

verfügen. 2Der Nachweis erfolgt durch das Kleine Latinum oder eine entsprechende 

universitäre Prüfung. 3Der Nachweis nach Satz 2 ist bis zum Beginn des dritten 

Fachsemesters zu erbringen; die Einschreibung erfolgt bis zum Nachweis der Leistung 

auflösend bedingt. 

(6) 1Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der 

Immatrikulationsordnung der Universität Göttingen unberührt. 2Die Einschreibung der 

Bewerberinnen und Bewerber, die nach Absatz 2 als vorläufig zugangsberechtigt gelten, ist 

bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-Studiums oder eines 

gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist bei Einschreibung zum 

Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11. zu erbringen.“ 
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3. § 3 (Mündliche Zusatzprüfung) wird aufgehoben. 

 

4. § 4 (Studienbeginn, Zulassungsantrag, Ausschlussfrist) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Der Zulassungsantrag ist über ein Online-Portal der Universität zu stellen; er muss mit den 

gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 01.06. (Ausschlussfrist) für 

ein Wintersemester bei der Universität eingegangen sein; wird ein hochschuleigenes 

Auswahlverfahren nicht durchgeführt (vgl. § 1 Abs. 3 Satz 1), werden auch nach Fristablauf 

eingehende Bewerbungen berücksichtigt, sofern eine Zugangsberechtigung nach § 2 Abs. 1 

oder 2 spätestens bis zum 15.11. bei Bewerbung für ein Wintersemester nachgewiesen wird; 

die weiteren Bestimmungen über die Zugangsvoraussetzungen bleiben unberührt.“ 

b. Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Dem Zulassungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen, die unter Benutzung des 

Online-Portals auf den Server der Universität zu laden sind: 

a) das Abschlusszeugnis oder die Abschlusszeugnisse der Bewerberin oder des 

Bewerbers in deutscher oder englischer Übersetzung, falls die Originale nicht in 

englischer oder deutscher Sprache abgefasst sind; falls ein Abschlusszeugnis noch 

nicht vorliegt, ist eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die 

Anrechnungspunkte (Credits) und über die Durchschnittsnote einzureichen; 

b) ein in deutscher oder englischer Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit 

einer aussagekräftigen Darstellung des Bildungsweges; 

c) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls weder eine 

deutsche Hochschulzugangsberechtigung noch ein Bachelor-Abschluss oder ein 

gleichwertiger Abschluss an einer deutschen Hochschule nachgewiesen wird; 

d) Auszüge aus dem Modulhandbuch oder andere Unterlagen, anhand derer die 

Leistungen gemäß § 2 Abs. 3 überprüft werden können; 

e) ein Nachweis ausreichender Kenntnisse des Lateinischen; 

f) eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen fachlich eng 

verwandten Master-Studiengang bislang erfolgreich, erfolglos oder noch nicht 

beendet hat; 

g) eine Erklärung, welchen Studienschwerpunkt die Bewerberin oder der Bewerber auf 

Grund ihrer beziehungsweise seiner bisherigen Ausbildung zu belegen beabsichtigt.“ 

 

5. In § 5 (Auswahlkommission für den Master-Studiengang) wird Absatz 3 wie folgt neu 

gefasst: 

„(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit; 

b) Prüfung und gegebenenfalls Begutachtung der Zugangsvoraussetzungen; 
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c) Durchführung der Auswahlgespräche gemäß § 7; 

d) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen oder 

Bewerber.“ 

 

6. § 6 (Auswahlverfahren) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Buchstabe b) wird wie folgt neu gefasst: 

„b) auf Grund eines Auswahlgesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber.“ 

b. Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„(4) 1Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 75 Punkte erreichbar 

sind. 2Diese wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt:  

a) Je nach Abschlussnote des ersten Hochschulabschlusses werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

1,0 bis einschließlich 1,2  57 Punkte, 

größer 1,2 bis einschließlich 1,3 54 Punkte, 

größer 1,3 bis einschließlich 1,4 51 Punkte, 

größer 1,4 bis einschließlich 1,5 48 Punkte, 

größer 1,5 bis einschließlich 1,6 45 Punkte, 

größer 1,6 bis einschließlich 1,7 42 Punkte, 

größer 1,7 bis einschließlich 1,8 39 Punkte, 

größer 1,8 bis einschließlich 1,9 36 Punkte, 

größer 1,9 bis einschließlich 2,0 33 Punkte, 

größer 2,0 bis einschließlich 2,1 30 Punkte, 

größer 2,1 bis einschließlich 2,2 27 Punkte, 

größer 2,2 bis einschließlich 2,3 24 Punkte, 

größer 2,3 bis einschließlich 2,4 21 Punkte, 

größer 2,4 bis einschließlich 2,5 18 Punkte, 

größer 2,5 bis einschließlich 2,6 15 Punkte, 

größer 2,6 bis einschließlich 2,7 12 Punkte, 

größer 2,7 bis einschließlich 2,8  9 Punkte, 

größer 2,8 bis einschließlich 2,9  6 Punkte, 

größer 2,9 bis einschließlich 3,0  3 Punkte, 

größer 3,0 bis einschließlich 4,0  0 Punkte; 

b) Je nach Feststellung der Eignung in dem Auswahlgespräch werden der Bewerberin 

oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

ba) Je nach Art und Umfang der besonderen fachlichen Kenntnisse werden der 

Bewerberin oder dem Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt über 

sehr gute Kenntnisse   6 Punkte, 
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gute Kenntnisse   4 Punkte, 

befriedigende Kenntnisse  2 Punkte, 

wenige Kenntnisse   0 Punkte. 

bb) Je nach Art und Umfang der Erfahrungen werden der Bewerberin oder dem 

Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben: 

  Die Erfahrungen sind 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend    4 Punkte, 

wenig überzeugend   2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

bc) Je nach Begründung der Studienmotivation werden der Bewerberin oder dem 

Bewerber Punkte wie folgt gutgeschrieben:  

Die Begründung ist 

sehr überzeugend   6 Punkte, 

überzeugend     4 Punkte, 

wenig überzeugend    2 Punkte, 

kaum überzeugend   0 Punkte. 

c) Die nach Buchstaben a) und b) erreichten Punkte werden addiert.“ 

c. In Absatz 6 werden Sätze 2 und 3 wie folgt neu gefasst: 

„2Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 Abs. 2 als vorläufig 

zugangsberechtigt gelten, ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des 

Bachelor-Studiums oder eines gleichwertigen Studiums auflösend bedingt. 3Der Nachweis ist 

bei Einschreibung zum Wintersemester bis zum Ablauf des 15.11. zu erbringen.“ 

 

7. § 7 (Auswahlgespräch) wird wie folgt geändert: 

a. Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„1Das Auswahlgespräch soll zeigen, inwieweit die Bewerberin oder der Bewerber für den 

ausgewählten Studiengang geeignet ist.“ 

b. Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„2Die Mitglieder der Auswahlkommission bewerten nach Abschluss des Gesprächs die 

Bewerberin oder den Bewerber nach dem Grad der Eignung für den ausgewählten 

Studiengang auf einer Skala nach § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe. b).“ 

c. Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt neu gefasst: 

„4Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4, des § 6 Abs. 4 Satz 2 Buchstabe b) sowie des § 5 

Abs. 2 bis 4 gelten entsprechend.“ 
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8. In § 8 (Zulassungsbescheid, Ablehnungsbescheid und Nachrückverfahren) wird Absatz 3 

Satz 1 wie folgt neu gefasst: 

„1Das Nachrückverfahren wird anhand der Ranglisten nach § 6 Abs. 4 und 5 durchgeführt.“ 

 

Artikel 2 

1Die Änderung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Mitteilungen I der 

Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. 2Sie gilt erstmals für das Vergabeverfahren zum 

Wintersemester 2016/2017. 

 

 


